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MMEERRKKBBLLAATTTT  ZZUURR  
AANNNNAAHHMMEE  VVOONN  BBEELLOOHHNNUUNNGGEENN  UUNNDD  GGEESSCCHHEENNKKEENN  

 
 
Die Lehrkraft darf keine Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf ihr Amt annehmen    
(§ 89 Landesbeamtengesetz, § 3 Abs. 3 TV-L). Ausnahmen bedürfen der Zustimmung. 
Zuständig für die Entscheidung ist nach § 2 S. 1 Nr. 35 der Beamtenrechtszuständigkeits-
verordnung die Schulleiterin bzw. der Schulleiter. 
 
 
1. Allgemeine Maßstäbe 
 
Die Einzelheiten sind in der Verwaltungsvorschrift zu § 89 LBG (Anlage) geregelt. Generell 
gilt: 
 
 Eine feste Wertgrenze, bis zu der Geschenke angenommen werden dürfen, lässt sich 

nicht angeben. 
 Maßgeblich ist vielmehr in welcher Situation und von wem die Lehrkraft ein Geschenk 

erhält. Entscheidend ist, ob dadurch der Eindruck entstehen kann, dass das Geschenk 
Einfluss auf eine Amtshandlung nehmen könnte. 
 Das ist bei Geschenken von Einzelpersonen in viel höherem Maße anzunehmen 

als bei Geschenken "der Klasse" (bzw. deren Eltern) als Gruppe. 
 Wird das Geschenk im zeitlichen Zusammenhang mit einer Amtshandlung (z.B. vor 

den Grundschulempfehlungen, Versetzungsentscheidungen) gegeben, ist ein be-
sonders strenger Maßstab anzulegen. 

 
2. Fallgruppen 
 
 Geschenke, die von einer Klasse (bzw. den Eltern) zur Verabschiedung einer Lehr-

kraft gemacht werden, können im gesellschaftlich üblichen Rahmen akzeptiert werden. 
 
 Bei Geschenken, die Lehrkräfte von Einzelpersonen, beispielsweise von den Eltern 

einer Schülerin oder eines Schülers erhalten, ist ein sehr strenger Maßstab anzulegen. 
Nur kleine Aufmerksamkeiten, die beispielsweise aus Anlass des Geburtstags oder ei-
nes Feiertags gemacht werden, sind zulässig. Der Wert darf 5 € nicht übersteigen. Ge-
schenke außerhalb solcher Anlässe, die in Verbindung mit einer Amtshandlung (z.B. 
Notengebung) gebracht werden könnten, sind stets zurückzuweisen. 

 
 Geschenke von Schülerinnen und Schülern mit einem überwiegend ideellen Wert 

(z.B. Bastelarbeiten) können angenommen werden. 
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3. Verfahren 
 
Soweit die Genehmigung nicht nach Ziff. 6 der beigefügten VwV zu § 89 als allgemein er-
teilt angesehen werden kann und die Lehrkraft einen schriftlichen Antrag stellt (Ziff. 5 der 
VwV), ist dieser ebenso wie die schriftliche Entscheidung der Schulleitung in die bei der 
Schule geführte Teilakte (§ 113 Abs. 2 LBG) aufzunehmen. Eine Übersendung des Vor-
gangs an die Schulaufsichtsbehörden ist damit entbehrlich. 
 
 
 
GESETZESTEXT, LANDESBEAMTENGESETZ, TARIFVERTRAG DER LÄNDER 
 
Annahme von Belohnungen oder Geschenke 
 
§ 89 LBG 
 
Der Beamte darf, auch nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, keine Belohnungen 
oder Geschenke in Bezug auf sein Amt annehmen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung 
der obersten oder der letzten obersten Dienstbehörde. Die Befugnis zur Zustimmung kann 
auf nachgeordnete Behörden übertragen werden. 
 
 
 
§ 3 Abs. 3 TV-L  
 
Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige 
Vergünstigungen mit Bezug auf Ihre Tätigkeit nicht annehmen. Ausnahmen sind nur mit 
Zustimmung des Arbeitgebers möglich. Werden den Beschäftigten derartige Vergünsti-
gungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. 
 
 
VERWALTUNGSVORSCHRIFT ZU § 89 LANDESBEAMTENGESETZ 
 

1 Ein Beamter muss jeden Anschein vermeiden, im Rahmen der Amtsführung für persön-
liche Vorteile empfänglich zu sein. Ein Beamter darf, auch nach Beendigung des Beam-
tenverhältnisses, keine Belohnungen oder Geschenke in Bezug auf sein Amt annehmen. 
Ausnahmen bedürfen der Zustimmung seiner gegenwärtigen oder letzten zuständigen Be-
hörde. 
 

2 „Belohnungen” oder „Geschenke” im Sinne des § 89 sind nicht nur Geld oder Sachwer-
te, sondern auch alle anderen Zuwendungen einschließlich Dienstleistungen, auf die der 
Beamte keinen Rechtsanspruch hat und die ihm einen Vorteil verschaffen, ihn also objek-
tiv besser stellen. Ein derartiger Vorteil kann insbesondere liegen in 
- der Überlassung von Gutscheinen (z. B. Eintrittskarten), Telefon-, Geld- oder Kreditkar-

ten oder von Gegenständen (z. B. Baumaschinen, Fahrzeugen) zum privaten 
Gebrauch oder Verbrauch, 

- besonderen Vergünstigungen bei Privatgeschäften (z. B. zinslosen oder zinsgünstigen 
Darlehen, Bürgschaften), 

- der Gewährung von Preisnachlässen, die nicht allen Angehörigen des öffentlichen 
Dienstes, Mitgliedern berufsständischer oder gewerkschaftlicher Vereinigungen oder 
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einer allgemeinen Berufsgruppe, der der Beamte angehört, generell eingeräumt wer-
den, 

- der Überlassung von Fahrkarten oder Flugtickets oder der Mitnahme auf Reisen (z. B. 
Urlaubsreisen), 

- Bewirtungen oder der Gewährung von Unterkunft, 
- erbrechtlichen Begünstigungen (z. B. der Einsetzung als Erbe oder dem Bedenken mit 

einem Vermächtnis). 
 
Ein Vorteil kann auch dann bestehen, wenn der Beamte zwar einen Anspruch auf eine 
Gegenleistung hat (z. B. aus einer genehmigten privaten Nebentätigkeit), seine Leistung 
aber in keinem angemessenen Verhältnis zur gewährten Gegenleistung steht. 
 
 

3 Es kommt nicht darauf an, ob der Vorteil von der zuwendenden Person unmittelbar oder 
in ihrem Auftrag von Dritten gewährt wird. 
Für die Anwendbarkeit der Vorschrift ist es auch ohne Bedeutung, ob der Vorteil dem Be-
amten unmittelbar oder – zum Beispiel bei Zuwendungen an Angehörige oder Vereine, 
denen er angehört – nur mittelbar zugute kommt. Die beabsichtigte Weitergabe von Vortei-
len an Dritte (z. B. Verwandte, Bekannte, andere Bedienstete, Gemeinschaftseinrichtun-
gen oder soziale Einrichtungen) oder für Gemeinschaftsveranstaltungen rechtfertigt nicht 
deren Annahme; auch in diesen Fällen muss die zuständige Behörde der ausnahmswei-
sen Annahme zustimmen. 
 
 

4 „In Bezug auf das Amt” ist ein Vorteil immer dann gewährt, wenn die zuwendende Per-
son sich davon bestimmen oder mitbestimmen lässt, dass der Beamte ein bestimmtes Amt 
bekleidet oder bekleidet hat. Ein Bezug zu einer bestimmten Amtshandlung ist nicht erfor-
derlich. Zum „Amt” gehören sowohl das Hauptamt als auch jedes Nebenamt und jede 
sonstige auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstvorgesetzten ausgeübte 
Nebentätigkeit. „In Bezug auf das Amt” gewährt kann auch eine Zuwendung sein, die der 
Beamte durch eine im Zusammenhang mit seinen dienstlichen Aufgaben stehende Neben-
tätigkeit oder ein im Zusammenhang mit seinen dienstlichen Aufgaben wahrgenommenes 
öffentliches Ehrenamt erhält. 
Nicht „in Bezug auf das Amt” gewährt sind Vorteile, die ausschließlich mit Rücksicht auf 
Beziehungen innerhalb der privaten Sphäre gewährt werden. Derartige Beziehungen dür-
fen aber nicht mit Erwartungen in Bezug auf die dienstliche Tätigkeit des Beamten ver-
knüpft sein. Erkennt der Beamte, dass an den persönlichen Verkehr derartige Erwartun-
gen geknüpft werden, darf er weitere Vorteile nicht mehr annehmen. 
 
 

5 Der Beamte darf eine Zuwendung, für deren ausnahmsweise Annahme die Zustimmung 
nicht nach Nummer 15 allgemein erteilt oder nach Nummer 6 als allgemein erteilt anzuse-
hen ist, nur annehmen, wenn die zuständige Behörde zugestimmt hat. Hat der Beamte 
Zweifel, ob die Annahme eines Vorteils unter § 89 LBG fällt oder ob die Zustimmung all-
gemein erteilt oder als allgemein erteilt anzusehen ist, hat er die Zustimmung ebenfalls zu 
beantragen.  
Die Zustimmung ist in der Regel schriftlich zu beantragen. Dabei hat der Beamte die für 
die Entscheidung maßgeblichen Umstände vollständig mitzuteilen.  
Kann die Zustimmung nicht rechtzeitig herbeigeführt werden, so darf der Beamte die Zu-
wendung ausnahmsweise vorläufig annehmen, muss die Zustimmung aber unverzüglich 
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beantragen. Er hat grundsätzlich den ausdrücklichen Vorbehalt zu erklären, die Zuwen-
dung wieder zurückzugeben, falls deren Annahme nicht zugestimmt wird; auf die Erklä-
rung des Vorbehalts kann insbesondere unter den Voraussetzungen der Nummer 7 Abs. 2 
Satz 2 verzichtet werden.  
 
 

6 Als allgemein erteilt anzusehen ist die Zustimmung für die Annahme  
- von nach allgemeiner Auffassung nicht zu beanstandenden geringwertigen Aufmerk-

samkeiten (z. B. Massenwerbeartikeln wie Kalendern, Kugelschreibern, Schreib-
blocks, sofern es sich dabei um Artikel einfacher Art handelt),  

- von Geschenken aus dem Mitarbeiterkreis des Beamten (z. B. aus Anlass eines 
Geburtstags oder Dienstjubiläums) im herkömmlichen Umfang,  

- von Vorteilen, die die Durchführung eines Dienstgeschäfts erleichtern oder beschleuni-
gen (z. B. die Abholung mit einem Fahrzeug vom Bahnhof),  

- üblicher und angemessener Bewirtung aus Anlass oder bei Gelegenheit dienstlicher 
Handlungen, Besprechungen, Besichtigungen oder dergleichen, wenn sie ihren Grund 
in den Regeln des Verkehrs und der Höflichkeit haben, denen sich auch ein Beamter 
nicht entziehen kann, ohne gegen gesellschaftliche Normen zu verstoßen,  

- üblicher und angemessener Bewirtung bei allgemeinen Veranstaltungen, an denen 
der Beamte im Rahmen seines Amts, in dienstlichem Auftrag oder mit Rücksicht auf 
die ihm durch sein Amt auferlegten gesellschaftlichen Verpflichtungen teilnimmt (z. B. 
Einführung und Verabschiedung von Amtspersonen, offiziellen Empfängen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Veranstaltungen, die der Pflege dienstlicher Interessen 
dienen, Jubiläen, Grundsteinlegungen, Richtfesten, Einweihungen, Eröffnungen von 
Ausstellungen, Betriebsbesichtigungen, Sitzungen von Organen wirtschaftlicher Unter-
nehmungen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist).  

 
 

7 Die Zustimmung zur Annahme anderer Zuwendungen ist die Ausnahme. Sie soll nur 
unter Anlegung strenger Maßstäbe erteilt werden.  
Die Zustimmung darf nur erteilt werden, wenn nach Lage des Falles nicht zu besorgen 
ist, dass die Annahme der Zuwendung die objektive Amtsführung des Beamten be-
einträchtigt oder bei dritten Personen, die von der Zuwendung Kenntnis erlangen, 
den Eindruck seiner Befangenheit entstehen lassen könnte. Eine solche Besorgnis 
wird insbesondere bei persönlichen Geschenken im Zusammenhang mit dienstlichen Kon-
takten mit ausländischen staatlichen Stellen zu verneinen sein, wenn die Geschenke nach 
internationalen Gepflogenheiten nicht zurückgewiesen werden können.  
Die Zustimmung soll grundsätzlich nicht erteilt werden, wenn die Zuwendung aus öffentli-
chen Mitteln erfolgt, weil Zuwendungen aus Mitteln der öffentlichen Hand an Angehörige 
des öffentlichen Dienstes unangebracht sind. Dies gilt auch für Zuwendungen wirtschaftli-
cher Unternehmen, an denen die öffentliche Hand überwiegend beteiligt ist.  
Die Zustimmung darf nicht erteilt werden, wenn mit der Zuwendung von Seiten der zu-
wendenden Person erkennbar eine Beeinflussung des amtlichen Handelns beabsichtigt ist 
oder in dieser Hinsicht Zweifel bestehen.  
 
 

8 Die Zustimmung soll schriftlich erteilt werden. Sie kann mit der Auflage erteilt wer-
den, die Zuwendung an eine soziale Einrichtung, an den Dienstherrn oder an eine sonsti-
ge Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts weiterzugeben; in der Regel 
wird es zweckmäßig sein, die zuwendende Person von der Weitergabe der Zuwendung zu 
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unterrichten. Die Zuwendung kann dem Beamten ausnahmsweise auch belassen werden, 
sofern er sich bereit erklärt, den Wert der Zuwendung zu erstatten. 
 
 

9 Der Beamte ist verpflichtet, seinen Dienstvorgesetzten unverzüglich über jeden Versuch 
zu unterrichten, seine Amtsführung durch das Angebot von Belohnungen oder Geschen-
ken oder durch ihm mittelbar zugute kommende Vorteile zu beeinflussen. 
 
 

10 Strafrechtliche Rechtsfolgen  
Ein Beamter, der für eine im Zusammenhang mit seinem Amt stehende, an sich nicht 
pflichtwidrige Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich ver-
sprechen lässt oder annimmt, macht sich strafrechtlich der Vorteilsannahme schuldig, die 
nach § 331 Abs. 1 des Strafgesetzbuches (StGB) mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft wird. Die vorherige oder nachträgliche Zustimmung der zu-
ständigen Behörde zur Annahme eines Vorteils schließt die Strafbarkeit der Tat gemäß § 
331 Abs. 3 StGB nicht aus, wenn der Vorteil vom Beamten gefordert worden ist. 
Enthält die zurückliegende oder künftige Diensthandlung, für die der Beamte einen Vorteil 
für sich oder einen Dritten als Gegenleistung fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, 
eine Verletzung seiner Dienstpflichten, so ist der Tatbestand der Bestechlichkeit gegeben, 
für die § 332 Abs. 1 StGB eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, in besonders schweren 
Fällen bis zu zehn Jahren (§ 335 StGB) androht. Bereits der Versuch ist strafbar. 
Die genannten strafrechtlichen Bestimmungen sind in der Anlage 6 abgedruckt. 
 
 

11 Beamten- und disziplinarrechtliche Rechtsfolgen  
Wird ein Beamter wegen Vorteilsannahme oder Bestechlichkeit zu einer Freiheitsstrafe 
von einem Jahr oder längerer Dauer verurteilt, so endet das Beamtenverhältnis kraft Ge-
setzes mit der Rechtskraft des Urteils (§ 66 Abs. 1). Ist der Beamte nach Begehung der 
Tat in den Ruhestand getreten, so verliert er mit der Rechtskraft der Entscheidung seine 
Rechte als Ruhestandsbeamter (§ 59 Abs. 1 Nr. 1 BeamtVG). Wird eine geringere Strafe 
verhängt, so wird in der Regel ein förmliches Disziplinarverfahren durchgeführt, bei dem 
der Beamte mit Maßnahmen bis zur Entfernung aus dem Dienst, der Ruhestandsbeamte 
bis zur Aberkennung des Ruhegehalts rechnen muss. 
Unabhängig von der strafrechtlichen Beurteilung stellt ein schuldhafter Verstoß gegen das 
Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken bei einem Beamten ein diszipli-
narrechtlich zu untersuchendes Dienstvergehen dar (§ 95 Abs. 1). Bei einem Ruhestands-
beamten oder früheren Beamten mit Versorgungsbezügen gilt es nach § 95 Abs. 2 Nr. 3 
als Dienstvergehen, wenn er schuldhaft gegen das Verbot der Annahme von Belohnungen 
oder Geschenken in bezug auf sein früheres Amt verstößt. 
 
 

12 Weitere Rechtsfolgen, Schadenersatz  
Neben der Verhängung einer Freiheits- oder Geldstrafe sind weitere Rechtsfolgen gesetz-
lich vorgesehen, z. B. dass das Eigentum an dem aus der rechtswidrigen Tat Erlangten 
auf den Staat übergeht (Verfall, §§ 73 ff. StGB). 
Darüber hinaus haftet ein Beamter für den durch seine rechtswidrige und schuldhafte Tat 
entstandenen Schaden (§ 96). 
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13 Belehrung  
Beamte sind bei Einstellung schriftlich auf die Verpflichtungen hinzuweisen, die sich aus § 
89 ergeben. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass sie in regelmäßigen Abständen über diese 
Verpflichtungen belehrt werden. 
 
 

14 Zuständige Behörde, Aufgabe der Dienstvorgesetzten  
Zuständige Behörde für die Erteilung der Zustimmung zur ausnahmsweisen Annahme von 
Belohnungen oder Geschenken ist bei Beamten die oberste Dienstbehörde oder die von 
ihr in § 2 der Beamtenrechtszuständigkeitsverordnung bestimmten Stellen. 
Für die Belehrung nach Nummer 13 ist die Stelle zuständig, welche die Einstellung vor-
nimmt, im übrigen der Dienstvorgesetzte. 
Die Dienstvorgesetzten haben etwaigen Verstößen gegen § 89 und die §§ 331 ff. StGB 
durch geeignete organisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen vorzubeugen 
(insbesondere nach der Verwaltungsvorschrift zur Korruptionsverhütung und -bekämpfung 
vom 21. Juli 1997, GABl. S. 487, und dem Merkblatt für Vorgesetzte „Korruption: Vorbeu-
gen – Erkennen – Handeln” des Innenministeriums vom Oktober 2001). 
Kann der Verdacht, dass ein Beamter schuldhaft gegen das Verbot der Annahme von Be-
lohnungen oder Geschenken verstoßen hat, nicht zweifelsfrei ausgeräumt werden, hat der 
Dienstvorgesetzte die Dienstpflicht, ein Disziplinarverfahren einzuleiten. 
Bei Verletzung seiner Pflicht kann sich der Dienstvorgesetzte eines Dienstvergehens 
schuldig und nach § 357 StGB strafbar machen. 
 
 

15 Ergänzende Hinweise und Anordnungen 
Die obersten Dienstbehörden können ergänzende Hinweise geben oder Anordnungen tref-
fen, um speziellen Gegebenheiten in ihren Bereichen oder einzelnen Verwaltungszweigen 
gerecht zu werden. Sie können insbesondere Wertgrenzen festlegen oder für geringwerti-
ge Zuwendungen, die nicht von Nummer 6 erfasst sind, die Zustimmung allgemein ertei-
len, sofern ein Bedürfnis für eine Prüfung im Einzelfall nicht besteht. 
Den in bestimmten Aufgabenbereichen tätigen Beamten kann für bestimmte Zeiträume 
aufgegeben werden, Zuwendungen, für deren Annahme die Zustimmung allgemein erteilt 
oder als allgemein erteilt anzusehen ist, unverzüglich dem Dienstvorgesetzten anzuzei-
gen. 


